
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung ihres Stimmrechts
durch einen Bevollmächtigten, z.B. eine Aktionärsvereinigung, ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Dritten vertreten las-
sen. Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des An-
teilsbesitzes erforderlich sind.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform (§ 126 b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8
und Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird.

Die Regelung des § 21 Abs. 2 der Satzung, wonach nicht auf einem von der Gesellschaft näher bestimmten elektronischen
Weg erteilte Vollmachten der Schriftform bedürfen, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevoll-
mächtigt wird, findet keine Anwendung, da § 134 Abs. 3 AktG in der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-
richtlinie (ARUG) geänderten Fassung insoweit Textform ausreichen lässt.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. §
125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten. Aktionäre, die
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtser-
teilung bei den jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewie-
sen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen:

CompuGROUP Holding AG 
z. H. Frau Tina Römer 
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Fax: 0261 8000 3236
hv@compugroup.com

Die CompuGROUP Holding AG bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, ihr Stimmrecht über eine Vollmacht durch
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft weisungsgebunden ausüben zu lassen. Die Vollmacht ist in Textform oder per Telefax
zu erteilen. Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen, wird die als zuletzt erteilte formgültige
Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden
die Stimmrechtsvertreter solche Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausge-
füllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten beziehungsweise nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechts-
vertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Ab-
stimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten beziehungsweise nicht an der Abstim-
mung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag. Die Beauftragung der Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrags- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Wir bitten, die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke bis spätestens 17.05.2010 (Zugangsdatum) zurückzusen-
den an:

CompuGROUP Holding AG 
z. H. Frau Tina Römer 
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Fax: 0261 8000 3236
hv@compugroup.com

Person des Erklärenden:

Name, Vorname: ________________________________________

Wohnort: ________________________________________

Eintrittskarten-Nr.: ________________________________________

Anzahl Aktien: ________________________________________

E-Mail bzw. Tel.-Nr. für Rückfragen: ________________________________________



x x
Ort, Datum Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

Vollmacht
Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch
Herrn/Frau

Untervollmacht
Ich/Wir erteile(n) hierdurch
Herrn/Frau

Vor- und Zuname Vor- und Zuname

Wohnort Wohnort

mich/uns in der Hauptversammlung der CompuGROUP Holding AG
am 19. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben -
für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen
Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Drit-
ten zu übertragen.

Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der Compu-
GROUP Holding AG am 19. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht
- soweit gegeben - für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren
Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum               Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift Ort, Datum                Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

Sofern die Eintrittskarte auf Fremdbesitz ausgestellt ist, weisen wir Sie darauf hin, dass für eine rechtswirksame Ermächtigung zur
Stimmrechtsausübung im eigenen Namen dem Ermächtigten Besitz an den zu vertretenden Aktien zu verschaffen ist.

Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ja Nein Enthaltung

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit
oder
Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

□ □ □

Tagesordnungspunkt Ja Nein Enthaltung

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns □ □ □
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 □ □ □
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 □ □ □
5. Wahl des Prüfers für den Abschluss des Geschäftsjahres 2010 und für prüferische Durchsichten im Ge-

schäftsjahr 2010
□ □ □

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung, einschließlich der Einzie-
hung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz (AktG) unter Beendigung der bestehenden
Ermächtigung

□ □ □

7. Beschlussfassung über eine Änderung der Firmierung der Gesellschaft □ □ □
8. Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtli-

nie (ARUG)
□ □ □

9. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

a) Herr Dr. Klaus Esser, Düsseldorf □ □ □
b) Herr Prof. Dr. Rolf Hinz, Herne □ □ □
c) Herr Dr. Daniel Gotthardt, Heidelberg □ □ □

10. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Compu-
GROUP Holding AG und der ALBIS Product Verwaltungs-GmbH, einer 100 %-igen Tochtergesellschaft
der CompuGROUP Holding AG

□ □ □

11. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Compu-
GROUP Holding AG und der CompuMED Praxiscomputer Verwaltungs-GmbH, einer 100 %-igen Toch-
tergesellschaft der CompuGROUP Holding AG

□ □ □

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. -unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den
Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche
Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich
bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der CompuGROUP Holding AG (Frau Tanja Heimann, Boppard, und Frau Tina Rö-
mer, Himmighofen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der CompuGROUP Holding
AG am 19. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter
können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben bzw. einen Abschluss der Erklärung erteilt habe(n).


